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A N FRA G E 

der Abgeordneten DR. HAIDER, DR. FRISCHENSCHLAGER 

an den Bundesmin ister für Gesundheit und öffen tlichen Dienst 

betreffend Zulagen im öffentlichen Dienst 

Das Zulagenwesen im öffentlichen Dienst ist so vielfältig, daß es kaum 

mehr zu übersehen ist. Die zahlreichen Zulagen und Nebengebühren, 

die oft nicht einmal auf gesetzlichen Grundlagen basieren, machen aber 

in Summe Millia rdenbeträge aus, welche der Staat als zusätzliches 

Entgelt für die Bundesbediensteten aufwenden muß. Dabei wird 

unterschieden zwischen klassischen Zulagen, die Gehaltsbestandteil 

si nd, also etwa Überstundenpauschalen und jenen, die als "Ne benge­

bühren" aufscheinen. 1m Gehaltsgesetz über die Bezüge der Bundes­

beamten sind zwar "nur" 14 Nebengebühren explizit angeführt, von 

dies en werden jedoch zahlre iche Sonderformen a bgelei tet. Darüber 

hi naus gibt es auch Extrahonorare, sogenannte "nicht übedeitbare 

Nebengebühren" , die auch nach Meinung des Rechnungshofes ohne 

gesetzliche Deckung ausgezahlt werden. 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung gibt es so zum 

Beispiel eine "Betriebssonderzulage" , die an knapp 95 % aller 

Postbediensteten ausgezahlt wird. Daneben kommen "Gefahrenzulagen für 

Arbeiter an Antennenmasten" , "Fernsprechschaltzulagen" für handve r­

mi ttelte Gespräche, Fernschreibzulagen, Fernschreibschaltzulagen, "Er­

schwerniszuschlagen für Omnibuslenker" egal welche Strecke dabei 

befahren wird, "Fahrscheindruckerpauschalen" oder "Erschwerniszulagen 

für den technischen Innendienst" zur Auszahlung. 

Zusteller der p(Jst erhalten zusätzlich zu ihrem Gehalt ein "Stückgeld" 

pro zugestelltem Paket. Leiter von Postämtern erhalten eine "Amtsvor­

standspauschale" , die sich nach Anzahl der Untergebenen erhöht. Sogar 

einfache Schreil:kräfte erhalten eine "Mehrleistungszulage" oder "Er­

schwerniszulage" sofern sie regelmäßige Masc hinsc hrei ba rbe i ten ver­

richten. 
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Bei den Bediensteten der ÖBB kommen gleichfalls zahlreiche Prämien 

zusätzlich zum Gehalt zur Auszahlung. So gibt es unter den 51 im 

Bereich der Bundesbahnen existierenden Nebengebühren so kuriose wie 

"Güteprämie im Verschubdienst", "Verschubprämie" , "Fahrschubentschä­

digung" , "allgemeine Nebenbezugspauschale" , "Fahrgebühren für das 

Triebfahrzeugpersonal" , "Fahrgebühren für das Zugbegleitpersonal", 

"Fahrgebühren des Kraftfahrpersonals" , "Werkmeisterzulage" , "Ent­

seuchungszulage" , "Katastrophenzulage" , "Stollenzulage" , "Zulage für 

Arbeiten in Tunneln", "Nebenbezüge für Bedienstete des technischen 

Wagendienstes" , "Fehlgeldentschädigung" , "Zulage für die Bewirtschaf­

tung der ÖBB Liegewagen", "Auslandsaufwandsentschädigung" , "Abgel­

tung der erhöhten Lebenshaltungskosten für Kraftwerksbedienstete im 

Stubachtal", "Datenverarbeitungszulage" , "Vermessungspauschale" , "Ver­

gütung für den Feuer-Wach-und Inspektionsdienst in den Hauptwerkstät­

ten" , "Belohnung für die Entdeckung eines Schienenbruches" , "Beloh­

nung für die Ausforschung von Wagen" und "Belohnung für die 

Entdeckung von Heißläufern" • Zusätzlich zu diesen Nebengebühren 

erhält ein Bediensteter der ÖBB dann auch noch die üblichen 

Nachtdienstzulagen, Sonn- und Feiertagszulagen etc. 

Auch im Bereich der Polizei und Gendarmerie erhalten die Beamten 

zusätzlich zu ihrem Gehalt zahlreiche Sonderzulagen. Neben einer 

allgemeinen Verwaltungsdienstzulage, Wachdienstzulage oder pauscha-. 

lierten Aufwandsentschädigung für Exekutivbeamte können die Ange­

stellten des Bundesmi ni steriums für Inneres mit verschiedenen Zulagen 

aus dem Bereich der Gefahren-, Erschwerniszulagen, oder Aufwandsent­

schädigungen je nach Dienstzuteilung rechnen. So gibt es zum Beispiel: 

eine "Schmutzzulage" , "Flugzulage" , "Telefonistenzulage" , "Alpindienst­

zulage", "Strahlengefährdungszulage", "lnfektionszulage" ,"Taucherzu­

lage" , "Leichenentkleidungszulage" oder "Aufzugswartungsgebühr" , um 

nur einige zu nennen. 

Bedienstete der Österreichischen Bundestheater erhalten als zusätzlichen 

Lohn für ihre bezahlte Tätigkeit "Sonderentschädigungen für lnstrumen-
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tentransport "Kostümgeld" , "Kuttengeld" , "Zulagen für Körperschminke", 

"Rohrgeld für Orchestermusiker mit Holzblasinstrumenten". "Sprech-. und 

Tanzzulagen" • "Traghonorare'· • "Fremdsprachenzulagen" oder "Akroba­

tikhonorare" • 

Universitätsprofessoeren erhalten zusätzlich zu ihrem Einkommen ein 

Prüfungsentgeld, das sich nach der Anzahl der zu prüfenden Studenten 

richtet, ein Kollegierigeld für ihre Lehrtätigkeit und Entschädigungen 

für die Begutachtung von Dissertationen oder Diplomarbeiten, Gefahren­

zulagen wenn sie in Labors arbeiten oder einfach nur die üblichen 

pauschalierten Abgeltungen für Aufwendungen, die für einen Ordent-

lichen oder Außerordentl ichen Uni versitätsprofessor mona tl ic b 700 

Schilling betragen. 

Lehrer können mit einer Bildungszulage, Dienstzulage, Fremdsprachen­

zulage, Erzieherzulage oder Klassenvorstandszulage rechnen. 

Auch Richter und Staatsanwälte erhalten über Zulagen zusätzliche 

Eirikünfte. Neben Standardnebenbezügen wie Haushaltszulagen, Verwen­

dungszulagen, Belastungszulagen und Fahrtkostenzuschüssen gibt es 

"Dienstalterzulagen " , "Journaldienstgebühren " , "Rufbereitschaftsent-

schädigungen" oder "Jubiläumszuwendungen" • 

Die Zahl der Zulagen im öffentlichen Dienst, die jährlich Milliardenbe-: 

träge aus dem Budget verschlingen ist für die unterzeichneten 

Abgeordneten unüberblickbar geworden. Aus diesem Grund stellen sie 

an den Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

nachstehende 

Anfrage 

1. Welche Zulagen, aufgegl iedert nach Ressorts, können Bedienstete des 

öffen tlichen Dienstes zusätzlich zu ih rem Gehalt bekommen? 
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2. Welche dieser Zulagen basieren aus gesetzlichen Grundlagen, und 

bei welchen handelt es sich um sogenannte "nicht überleitbare 

Nebengebühren"? 

3. Wie hoch sind die Kosten, aufgegliedert nach Ressorts, für die je­

weiligen Zulagen im vergangenen Jahr gewesen? 

Wien, 1988-05-27 
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